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Landkreis Börde
Der Landrat

Öffentliche	Bekanntmachung
einer	tiergesundheitsrechtlichen	Allgemeinverfügung	des	Landkreises	Börde

Der Landkreis Börde erlässt folgende:
Tiergesundheitsrechtliche	Allgemeinverfügung

zum	Schutz	gegen	die	Aviäre	Influenza	(Geflügelpest)
Die bestandskräftige Allgemeinverfügung vom 16.12.2020 wird mit Bekanntgabe dieser 
Allgemeinverfügung wie folgt geändert:
1.	 	Die	angeordnete	Aufstallung	von	gehaltenem	Geflügel	und	von	in	Gefangenschaft	

gehaltenen Vögeln anderer Arten wird auf das	gesamte	Gebiet	des	Landkreises	
Börde ausgeweitet.

2.	 Die	unter	Ziffer	1.	getroffene	Anordnung	gilt	bis	auf	Weiteres.
3.	 	Die	Einhaltung	der	amtlichen	Anordnungen	wird	mittels	Vor-Ort-Kontrollen	durch	

Behördenpersonal	überprüft.	Bei	Verstößen	 ist	die	Kontrolle	 für	den	Betroffenen	
kostenpflichtig.

4.	 	Diese	Allgemeinverfügung	tritt	am	Tage	nach	ihrer	Bekanntmachung	in	Kraft.	Die	
inhaltlichen	Neuregelungen	sind	sodann	unverzüglich	umzusetzen.

Begründung:	
Zu 1. und 2.
Diese	tiergesundheitsrechtliche	Allgemeinverfügung	ergeht	auf	Grundlage	des	§	38	Abs.	
11	TierGesG	i.	V.	m.	§	13	Abs.	1	und	2	GeflpestV.	Demnach	kann	die	zuständige	Behörde	
zur	Bekämpfung	einer	Tierseuche	eine	entsprechende	Verfügung	erlassen.	Der	Landkreis	
Börde	ist	für	die	Überwachung	der	Einhaltung	der	Vorschriften	der	Tierseuchenbekämp-
fung	sachlich	gemäß	§	24	Abs.1	TierGesG	i.	V.	m.	§	6	Abs.	1	Nr.	2	der	ZustVO	SOG	LSA	
und	örtlich	gemäß	§§	1,	3	VwVfG	i.	V.	m.	§	1	VwVfG	LSA	zuständig.	
Aufgrund	 des	 aktuellen	 Nachweises	 von	 hochpathogenen	Aviären	 Influenza	A	Viren	
(HPAIV)	des	Subtyps	H5N8	bei	Wildvögeln	in	Deutschland	ist	nach	Einschätzung	des	
Friedrich-Löfflers-Institutes	von	einem	hohen	Eintragsrisiko,	 insbesondere	bei	Haltun-
gen	in	der	Nähe	von	Wasservogelrast-	und	-sammelplätzen,	durch	direkten	und	indirek-
ten	Kontakt	zwischen	Wildvögeln	und	Nutzgeflügel	auszugehen.	Inzwischen	sind	zahl-
reiche	bestätigte	nachgewiesene	Ausbrüche	der	Geflügelpest	 in	Nutzgeflügelhaltungen	
gemeldet.	Daher	 ergibt	 sich	 ein	 hohes	Risiko	 der	Seucheneinschleppung	durch	Wild-
vögel	in	Hausgeflügelbestände.	Aktuell	wurde	bei	zwei	tot	aufgefundenen	Wildvögeln	
im	Landkreis	Börde	am	02.03.2021	und	09.03.2021	die	Aviäre	Influenza	(Geflügelpest)	
nachgewiesen.	Es	ist	zu	befürchten,	dass	es	zu	einer	Einschleppung	in	die	Nutztierbe-
stände	 kommt,	 da	 es	 sich	 bei	 dem	Erreger	 um	 einen	 hochansteckenden	Typ	 handelt.	
Demnach	wird	die	Aufstallung	von	gehaltenem	Geflügel	(Hühner,	Truthühner,	Perlhüh-
ner,	Rebhühner,	Fasane,	Laufvögel,	Wachteln,	Enten	und	Gänse)	und	von	in	Gefangen-
schaft	gehaltenen	Vögeln	anderer	Arten	angeordnet.	Bei	einer	erneuten	Risikoeinschät-
zung	wurde	gemäß	§	13	Abs.	2a	GeflpestV	insbesondere	die	Geflügeldichte	im	Landkreis	
Börde	berücksichtigt	und	die	Verpflichtung	zur	Aufstallung	auf	den	gesamten	Landkreis	
Börde	erweitert,	um	die	erhebliche	Gefahr	des	Eintrages	dieser	hoch	ansteckenden	Tier-
seuche	durch	Wildvögel	in	die	Geflügelbestände	des	Landkreises	Börde	zu	verhindern.
Die	Aufstallung	muss	entweder	in	geschlossenen	Ställen	oder	unter	einer	entspre-
chenden	 Schutzvorrichtung	 erfolgen.	 Diese	muss	 aus	 einer	 überstehenden,	 nach	
oben	gegen	Einträge	gesicherten	dichten	Abdeckung	(wasserdicht)	und	mit	einer	
gegen	das	Eindringen	von	Wildvögeln	gesicherten	Seitenbegrenzung	(Maschenwei-
te	bis	25	mm)	bestehen.
Die	vorstehende	Anordnung	ist	geeignet,	um	den	Ausbruch	der	Tierseuche	im	Landkreis	
Börde	schnell	und	wirksam	zu	verhindern.	Es	 ist	zu	befürchten,	dass	es	zu	einer	Ein-
schleppung	in	die	Nutztierbestände	kommt,	da	es	sich	bei	dem	Erreger	um	einen	hoch-
ansteckenden	Typ	handelt.	Die	Aufstallung	ist	effektiv	und	führt	schnell	zu	einer	hohen	
Wirksamkeit	hinsichtlich	der	Verhinderung	des	Kontaktes	mit	Wildvögeln.	Die	Maßnah-
men	sind	auch	erforderlich,	da	keine	milderen,	aber	gleich	wirksamen	Mittel	ersichtlich	
sind.	Eine	Abwägung	der	widerstreitenden	Interessen	ergibt	hier,	dass	die	angeordneten	
Maßnahmen	auch	angemessen	sind.	
Zu 3.
Gemäß	§	1	Abs.	1	Nr.	2,	§	3	und	§	5	Abs.	1	VwKostG	LSA	sind	Kosten	für	Amtshand-
lungen	zu	erheben,	wobei	die	Kosten	von	demjenigen	zu	tragen	sind,	der	Anlass	zu	der	
Amtshandlung gegeben hat. 
Zu 4. 
Auf	Grundlage	des	§	41	Abs.	4	Satz	4	VwVfG	kann	als	Zeitpunkt	der	Bekanntgabe	und	
damit	des	Inkrafttretens	einer	Allgemeinverfügung	der	Tag,	der	auf	die	Bekanntmachung	
folgt,	 festgelegt	werden.	Von	dieser	Möglichkeit	wurde	 zur	Verhütung	der	Weiterver-
breitung	der	Geflügelpest	oder	auch	Einschleppung	in	Hausgeflügelbestände	Gebrauch	
gemacht.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diese	Verfügung	kann	 innerhalb	 eines	Monats	 nach	Bekanntgabe	Widerspruch	
erhoben	werden.	Der	Widerspruch	ist	beim	Landkreis	Börde,	Bornsche	Str.	2	in	39340	
Haldensleben	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	einzulegen.	

Der	Widerspruch	hat	aufgrund	des	§	37	Satz	1	Nr.	12	des	Gesetzes	zur	Vorbeugung	vor	
und	Bekämpfung	von	Tierseuchen	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	21.	Novem-
ber	2018	(Tiergesundheitsgesetz	–	TierGesG)	keine	aufschiebende	Wirkung.	Beim	Ver-
waltungsgericht	Magdeburg,	Breiter	Weg	203-206	in	39104	Magdeburg	kann	ein	Antrag	
auf	Wiederherstellung	der	aufschiebenden	Wirkung	gestellt	werden.
Belehrung	über	ordnungswidriges	Handeln:
Ordnungswidrig	handelt	derjenige	Geflügelhalter,	der	gegen	die	Aufstallungsanordnung	
dieser	Allgemeinverfügung	verstößt.	Der	Verstoß	kann	gemäß	§	32	Abs.	2	Nr.	4	b	Tier-
GesG	i.	V.	m.	der	Geflügelpestverordnung	(GeflpestV)	als	Ordnungswidrigkeit	mit	ei-
nem	Bußgeld	geahndet	werden.	Das	Bußgeld	kann	je	nach	Schwere	des	Verstoßes	bis	zu	
30.000 Euro betragen.
Haldensleben,	den	10.03.202
gez.Martin	Stichnoth
Landrat
Rechtsgrundlagen:
•	 	(TierGesG)	 Tiergesundheitsgesetz	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	

21.11.2018	(BGBl.	I	S.	1938),	zuletzt	geändert	am	22.11.2019	(BGBl.	I	S.	1626)
•	 	(GeflpestV)	 Geflügelpestverordnung	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	

15.10.2018	(BGBl.	I	S.	1665)
•	 	(ZustVO	SOG)	Verordnung	über	die	Zuständigkeiten	auf	verschiedenen	Gebieten	

der	Gefahrenabwehr	 vom	 31.07.2002	 (GVBl.	 LSA	 S.	 328),	 zuletzt	 geändert	 am	
18.12.2018	(GVBl.	LSA,	S.	443)

•	 	(VwVfG)	Verwaltungsverfahrensgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
23.01.2003	(BGBl.	I	S.	102),	zuletzt	geändert	am	21.06.2019	(BGBl.	I	S.	846)

•	 	(VwVfG	 LSA)	 Verwaltungsverfahrensgesetz	 des	 Landes	 Sachsen-Anhalt	 in	 der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	18.11.2005	(GVBl.	LSA	S.	698),	zuletzt	geän-
dert	am	08.04.2020	(GVBl.	LSA	S.	134)

•	 	(VwKostG	 LSA)	 Verwaltungskostengesetz	 des	 Landes	 Sachsen-Anhalt	 vom	
27.06.1991	(GVBl.	LSA	S.	154),	zuletzt	geändert	am	18.05.2010	(GVBl.	LSA	S.	
340)

Allgemeine	Hinweise:
Jede	Haltung	von	Geflügel	(Hühner,	Enten,	Gänse,	Fasane,	Perlhühner,	Rebhühner,	Tau-
ben,	Truthühner,	Wachteln	oder	Laufvögel)	muss	bei	der	zuständigen	Behörde	angezeigt	
sein	 (§	26	Viehverkehrsverordnung).	Dies	gilt	 auch	 für	 reine	Hobbyhaltungen	und	ab	
dem	 ersten	 gehaltenen	Tier.	Tierhalter,	 die	 ihre	Geflügelhaltung	 noch	 nicht	 angezeigt	
haben,	sind	daher	aufgefordert,	dies	umgehend	nachzuholen.	Ein	Verstoß	gegen	die	An-
zeigepflicht	kann	mit	einem	Bußgeld	bis	zu	30.000	Euro	geahndet	werden.
Auf	die	Einhaltung	der	Biosicherheitsmaßnahmen	zur	Fütterung	und	Tränkung	von	Ge-
flügel	wird	ausdrücklich	hingewiesen	sowie	das	Tragen	von	Schutzkleidung	wird	emp-
fohlen.	(§§	3,	5	und	6	GeflpestV).
Weiterführende	 Informationen	erhalten	Sie	auch	auf	der	 Internetseite	des	Landkreises	
Börde https://www.landkreis-boerde.de/landkreis/kreisverwaltung/struktur/dezer-
nat-2/amt-fuer-gesundheit-und-verbraucherschutz/veterinaerwesen/.

Landkreis Börde
Betriebsausschuss	„Straßenbau	und	-unterhaltung“

Bekanntmachung	der	Sitzung	des	Betriebsausschusses	„Straßenbau	und	 
-unterhaltung“	am	23.03.2021

Die	 06.	 ordentliche	 Sitzung	 des	 Betriebsausschusses	 „Straßenbau	 und	 -unterhaltung“	
findet	am	Dienstag,	23.03.2021,	16:00	Uhr,	-	Sitzungssaal	Börde	I	+	II	-	(E0-300.1+2),	
Landkreis	Börde,	Verwaltungsgebäude,	Bornsche	Straße	2,	39340	Haldensleben,	zu	fol-
gender Tagesordnung statt:
Öffentlicher	Teil
1	 	Eröffnung	der	Sitzung,	Feststellung	der	ordnungsgemäßen	Einberufung,	der	anwe-

senden	Mitglieder	und	der	Beschlussfähigkeit	
2	 Änderungsanträge	zur	Tagesordnung	und	Feststellung	der	Tagesordnung	
3 Einwohnerfragestunde 
4	 	Feststellung	der	Niederschrift	der	Sitzung	vom	24.11.2020	und	30.09.2020	-	öffent-

licher	Teil	
5	 Mitteilung	des	Landrates	über	wichtige	Kreisangelegenheiten	
6	 öffentliche	Vorlagen	
7	 Anfragen	und	Anregungen
Nichtöffentlicher	Teil
8	 Feststellung	der	Niederschrift	der	Sitzung	vom	24.11.2020	und	vom	30.09.2020	-	
nichtöffentlicher	Teil	
9	 nichtöffentliche	Vorlagen	
9.1 Vergabeangelegenheiten 
9.2 Vergabeangelegenheiten 
10	 nichtöffentlich	zu	beratende	Themen

Öffentlicher	Teil
11	 Bekanntgabe	der	in	nichtöffentlicher	Sitzung	gefassten	Beschlüsse	
12	 Schließung	der	Sitzung
Haldensleben,	10.03.2021
gez.	Schonscheck
Vorsitzender

Zweckverband	„Technologiepark	Ostfalen“
Dritte	Satzung	zur	Änderung	der	Verbandssatzung	 
des	Zweckverbandes	„Technologiepark	Ostfalen“	

Auf	der	Grundlage	der	§§	6,	8	und	16	des	Gesetzes	über	kommunale	Gemeinschaftsar-
beit	des	Landes	Sachsen-Anhalt	(GKG-LSA)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
26.	Februar	1998	GVBl.	LSA	S.	81),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	14.	Juli	2020	
(GVBl.	LSA	S.	384)	hat	die	Verbandsversammlung	des	Zweckverbandes	„Technologie-
park	Ostfalen“	in	ihrer	Sitzung	am	28.	Januar	2021	folgende	Dritte	Satzung	zur	Änderung	
der	Verbandssatzung	des	Zweckverbandes	„Technologiepark	Ostfalen“	beschlossen:
Artikel	1
Änderungen
1.
§	3	Abs.	2	entfällt.
2.
§	6	Abs.	4	Satz	1	erhält	folgende	Fassung
„Die	Verbandsvertreter	und	ihre	Stellvertreter	sind	ehrenamtlich	tätig.“
v3.
§	9	Abs.	2	Nr.	15	entfällt.	Die	bisherigen	Nummern	16	bis	20	werden	15	bis	19.
4.
§	12	Abs.	4	erhält	folgende	Fassung
„Der	Verbandsgeschäftsführer	 ist	 hauptberuflich	 tätig.	 Er	 wird	 von	 der	 Verbandsver-
sammlung	gewählt.“
5.
§	17	Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	2	Satz	3	entfallen.
Artikel	2
Inkrafttreten
Diese	Satzung	tritt	am	01.	Januar	2021	in	Kraft

Barleben,	den	29.01.2021
Zweckverband	„Technologiepark	Ostfalen“

Bernd	Fricke
Stellvertretender	Verbandsgeschäftsführer

Zweckverband	„Technologiepark	Ostfalen“
Hinweisbekanntmachung

Die	Verbandsversammlung	des	Zweckverbandes	„Technologiepark	Ostfalen“	findet	am	
Donnerstag,	dem	18.	März	2021	um	9:00	Uhr	im	Gebäude	„Zentrum	für	Elektromobilität	
und	Energieeffizienz	(ZEE)“,	Steinfeldstraße	2a,	39179	Barleben	(Versammlungsraum	
Erdgeschoss)	statt.
Die	vollständige	Tagesordnung	kann	ab	dem	10.	März	2021	im	Internet	unter	www.tpo.de 
und	in	den	Geschäftsräumen	des	Zweckverbandes	(IGZ-Gebäude	I,	Steinfeldstraße	3,	39179	
Barleben,	2.	Obergeschoss)	als	Aushang	im	Bekanntmachungskasten	eingesehen	werden.
gez.	Bernd	Fricke
Stellv.	Verbandsgeschäftsführer
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